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Liebe Seifhennersdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Die öffentlichen Ausschuß- und Stadtratssitzungen
finden zur Zeit nicht im gewohnten Turnus sondern nur
in dringenden Fällen statt.

Die Stadtratsarbeit wird im Umlaufverfahren aufrecht er-
halten. Bei Bedarf wird der Stadtrat entsprechend der
Sächsischen Gemeindeordnung geladen. 
Ggf. informieren Sie sich an der Anschlagtafel am Rat-
haus.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von
Seifhennersdorf!

Die Stadtverwaltung Seifhennersdorf ist trotz Corona-Pan-
demie für Sie da.

Aber auch wir ergreifen die erforderlichen Maßnahmen zur
Verlangsamung der CORONA Pandemie. 

Wir bitten Sie daher sehr herzlich von persönlichen Kon-
takten und Vorsprachen mit den Beschäftigten abzusehen.
Viel besser ist es, wenn Sie uns Ihre Anliegen telefonisch
(Tel. 03586 451510) oder per E-Mail (info@seifhennersdorf.de)
zukommen lassen. 

In dringenden Fällen können Sie gern einen Termin zur
Erledigung Ihres Anliegens vereinbaren.

Die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter entnehmen Sie
bitte der Homepage der Stadtverwaltung Seifhennersdorf.

Hinweis an alle Grundsteuerzahler!
Die 2. Rate für 2020 wird am 15.05.2020 fällig!
Bitte halten Sie sich an den Zahlungstermin.
Unsere Kontodaten:
Stadtverwaltung Seifhennersdorf
IBAN: DE22850501003000020852
BIC: WELADED1GRL
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Bei Abgabe eines SEPA-Mandates (Einzugsermächtigung)
wird der Betrag termingerecht von Ihrem Konto abgebucht
und Sie vermeiden Mahnungskosten.
Nachfragen sind möglich in der Stadtkasse bei Frau Anders,
Zimmer 2a, Telefon: 03586 451521 oder Sachgebiet Steuern/
Liegenschaften bei Frau Eiselt, Zimmer 2b, 
Telefon: 03586 451531.

Hinweis an alle Pachtzahler!
Die Pacht 2020 wird am 15.05.2020 fällig!
Bitte halten Sie sich an den Zahlungstermin.
Unsere Kontodaten:
Stadtverwaltung Seifhennersdorf
IBAN: DE22850501003000020852
BIC: WELADED1GRL
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Bei Abgabe eines SEPA-Mandates (Einzugsermächtigung)
wird der Betrag termingerecht von Ihrem Konto abgebucht
und Sie vermeiden Mahnungskosten.
Nachfragen sind möglich in der Stadtkasse bei Frau Anders,
Zimmer 2a, Telefon: 03586 451521 oder Sachgebiet Steuern/
Liegenschaften bei Frau Eiselt, Zimmer 2b, 
Telefon: 03586 451531.

2. Änderung der Gebührensatzung für das 
„Wald- und Erlebnisbad Silberteich“

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen vom 21. April 1993 (SächsGVBl S.
301, 445) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), hat der
Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf in seiner Sitzung am
26.03.2020 folgende Änderungssatzung der Gebührensat-
zung für das „Wald- und Erlebnisbad Silberteich“ beschlos-
sen:

Artikel 1
Der § 3 „Gebührenhöhe“ der Gebührensatzung für das „Wald-
und Erlebnisbad Silberteich“ wird um folgenden Absatz er-
gänzt:
Für Inhaber einer Gästekarte „Naturpark Zittauer Gebirge“ der
Gemeinden Luftkurort Jonsdorf, Luftkurort Lückendorf, Kurort
Oybin, Großschönau und Erholungsort Waltersdorf wird bei
Vorlage eines Gutscheins zusammen mit der Gästekarte ein
Nachlass auf die Gebühr bei den Tageskarten in Höhe von
1,00 € je Erwachsenen und  0,50 € je Kind gewährt.

Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Seifhennersdorf, den 09.04.2020
Berndt
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder der Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist. 

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder Nr. 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Familiennachrichten des Standesamtes

Als jüngste Bürgerin unserer Stadt begrüßen wir
Elena Opitz

Wir kondolieren den Angehörigen der Verstorbenen

Lotte Berndt, geb. Salomo
Herbert Vetter 
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Information zur StVO-Novelle 
(Neue Bußgelder & Fahrverbote)

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 28. April 2020 tritt die StVO-Novelle in Kraft. 
Mit der StVO-Novelle möchte der Gesetzgeber den Straßen-
verkehr sicherer gestalten. Deswegen werden unter anderem
Verstöße gegen das Tempolimit härter geahndet. Bei geringe-
ren Überschreitungen um bis zu 20 km/h gelten neue höhere
Bußgelder. Die Regelsätze haben sich hier verdoppelt. 
Neu ist auch, dass innerorts nun schon ab 21 km/h zu
schnell ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden
kann und außerorts ab 26 km/h.
Außerdem treten folgende Verschärfungen der Sanktionen
mit der StVO-Novelle in Kraft:
• Darüber hinaus werden auch die Geldbußen für das 

unberechtigte Parken auf einem Schwerbehinderten-
Parkplatz von 35 auf 55 Euro angehoben.

• Außerdem wird ein neuer Tatbestand für das unberech-
tigte Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge eingeführt (Verwarngeld: 55 Euro).

• Auch die Geldbuße für das rechtswidrige Parken an
engen oder unübersichtlichen Straßenstellen bzw. 
im Bereich einer scharfen Kurve wird von 15 auf 35
Euro angehoben.

• Der allgemeine Halt- und Parkverstoß wird statt bis zu
15 Euro mit einer Sanktion bis zu 25 Euro geahndet.

Wir haben für die Kommunen ein Exemplar in der Kurzfas-
sung im Taschenbuchformat beim Polizeiverwaltungsamt be-
stellt, das auf den postalischen Weg zugesandt wird.

Mit freundlichen Grüßen
T. Korb, SGL Bußgeld Landratsamt Görlitz
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt / Sachgebiet Bußgeld
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Zahnärzte-Bereitschaft
9 – 11 Uhr (ohne Gewähr)

9./10.5. Praxis Yvonne Nowack-Bruns Tel.: 03583/512436 
Dresdner Str. 10, 02763 Zittau

16./17.5. Praxis Dr. med. Meike Zestermann-Tannert 
Markt 20, 02763 Zittau Tel.: 03583/512567 

21./22.5. Praxis Dr.med.dent. Albrecht Buhl Tel.: 03586/404218 
Nordstr. 34, 02782 Seifhennersdorf 

23./24.5. Praxis Dr. med. Uta Löffler Tel.: 03583/510806 
Johannisstr. 2, 02763 Zittau

30./31.5. Praxis Dr. med. Kurt Langer Tel.: 03583/704013 
Max-Müller-Str. 2; 02763 Zittau 

Aktuelle Termine: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Notrufe:
Polizei 110
weiterhin: Polizeirevier Oberland,
Sitz Seifhennersdorf: 03586/766 90
Polizeirevier Löbau: 03585 / 86 50
Polizeirevier Zittau: 03583/ 620
Ordnung/Sicherheit der Stadtverwaltung 451515

Die Störungsrufnummern:
- Störungsrufnummern der ENSO NETZ GmbH
Erdgas 0351 501 78880
Strom 0351 501 78881

- SOWAG (http://www.sowag.de/ueber-uns/notfallbutton.html)
Störungen der Wasserversorgung  0171 6726998
Störungen der Abwasserentsorgung 0172 3735514

ERREICHBARKEIT 
Regionalleitstelle Hoyerswerda

Die für den Landkreis Görlitz zuständige Integrierte
Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS) in Hoyerswerda 
ist telefonisch wie folgt zu erreichen. 
Notruf 112 für Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt
116 117 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst,

erreichbar: Mo., Di., Do. 19 – 07 Uhr; 
Mi., Fr. 14 – 07 Uhr; 
Sa., So. 0 – 24 Uhr

03571 19222 Anmeldung Krankentransport
03571 19296 Allgemeine Erreichbarkeit IRLS/ Feuerwehr


